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Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz

Bundesgesetz, mit dem ein Arbeitszeitgesetz für Angehörige von Gesundheitsberufen 
in Kranken-, Pflegeanstalten und ähnlichen Einrichtungen geschaffen wird (Kranken- 
anstalten-Arbeitszeitgesetz – KA-AZG)

StF: BGBl. I Nr. 8/1997

Änderung in der Fassung: BGBl. I Nr. 96/1998, BGBl. I Nr. 88/1999, BGBl. I Nr. 
98/2001, BGBl. I Nr. 30/2002, BGBl. I Nr. 122/2002, BGBl. I Nr. 169/2002, BGBl. 
I Nr. 146/2003, BGBl. I Nr. 155/2005, BGBl. I Nr. 125/2008, BGBl. I Nr. 93/2010, 
BGBl. I Nr. 38/2012, BGBl. I Nr. 89/2012, BGBl. I Nr. 76/2014
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Artikel I 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz

Abschnitt 1 
Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Beschäfti-
gung von Dienstnehmer/innen, die in

1.  Allgemeinen Krankenanstalten,

2.  Sonderkrankenanstalten,

3.  Heimen für Genesende, die ärztlicher Behand-
lung und besonderer Pflege bedürfen,

4.  Pflegeanstalten für chronisch Kranke, die ärzt-
licher Betreuung und besonderer Pflege bedür-
fen,

5.  Gebäranstalten und Entbindungsheimen,

6.  Sanatorien,

7.  selbständigen Ambulatorien insbesondere 
Röntgeninstituten und Zahnambulatorien,

8.  Anstalten, die für die Unterbringung geistig ab-
normer oder entwöhnungsbedürftiger Rechts-
brecher/innen bestimmt sind,

9.  Krankenabteilungen in Justizanstalten,

10.  Kuranstalten als Angehörige von Gesundheits-
berufen tätig sind oder deren Tätigkeit sonst 
zur Aufrechterhaltung des Betriebes ununter-
brochen erforderlich,

11. Organisationseinheiten zur stationären Pflege 
in Pflegeheimen und ähnliche Einrichtungen

ist.

(2) Als Angehörige von Gesundheitsberufen im 
Sinne dieses Bundesgesetzes gelten

1.  Ärzte/Ärztinnen gemäß Ärztegesetz 1998, 
BGBl. I Nr. 169,

1a.  Angehörige des zahnärztlichen Berufs und 
des Dentistenberufs gemäß Zahnärztegesetz, 
BGBl. I Nr. 126/2005,

2.  Angehörige der Gesundheits- und Krankenpfle-
geberufe gemäß Gesundheits- und Kranken-
pflegegesetz, BGBl. I Nr. 108/1997,

3.  Angehörige der gehobenen medizinisch-tech-
nischen Dienste gemäß MTD-Gesetz, BGBl. 
Nr. 460/1992,

4.  Angehörige des medizinisch-technischen Fach-
dienstes gemäß dem Bundesgesetz über die 
Regelung des medizinisch-technischen Fach-

dienstes und der Sanitätshilfsdienste (MTF-
SHD-G), BGBl. Nr. 102/1961,

5.  Angehörige der Sanitätshilfsdienste gemäß 
MTF-SHD-G, BGBl. Nr. 102/1961,

5a. Angehörige der medizinischen Assistenzberufe 
gemäß Medizinische Assistenzberufe-Gesetz 
(MABG), BGBl. I Nr. 89/2012,

6.  Hebammen gemäß Hebammengesetz, BGBl. 
Nr. 310/1994,

7.  Angehörige des kardiotechnischen Dienstes 
sowie Kardiotechniker/innen in Ausbildung 
gemäß Kardiotechnikergesetz, BGBl. I Nr. 
96/1998,

8.  Gesundheitspsychologen/Gesundheitspsycho-
loginnen und klinische Psychologen/Psycho-
loginnen sowie Psychologen/Psychologinnen 
im Rahmen des Erwerbs praktischer fachlicher 
Kompetenz gemäß Psychologengesetz, BGBl. 
Nr. 360/1990,

9.  Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen 
sowie Psychotherapeuten/Psychotherapeu-
tinnen in Ausbildung gemäß Psychotherapie-
gesetz, BGBl. Nr. 361/1990,

10. Apothekenleiter/Apothekenleiterinnen gemäß  
§ 37 des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 
5/1907 sowie andere allgemein berufsberech-
tigte Apotheker/Apothekerinnen in Anstalts- 
apotheken im Sinn des § 3b Apothekengesetz, 

11.  Sanitäter/Sanitäterinnen sowie Sanitäter/Sa-
nitäterinnen in Ausbildung gemäß Sanitäterge-
setz, BGBl. I Nr. 30/2002,

12.  medizinische Masseure/Masseurinnen sowie 
medizinische Masseure/Masseurinnen in Aus-
bildung und Heilmasseure/Heilmasseurinnen 
sowie Heilmasseure/Heilmasseurinnen in Aus-
bildung gemäß Medizinischer Masseur- und 
Heilmasseurgesetz, BGBl. I Nr. 169/2002,

13. Zahnärztliche Assistentinnen/Zahnärztliche 
Assistenten sowie Zahnärztliche Assisten-
tinnen/Zahnärztliche Assistenten in Ausbil-
dung gemäß Zahnärztegesetz.

(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für leitende 
Dienstnehmer/innen, denen maßgebliche Füh-
rungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen 
sind.
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(4) Dieses Bundesgesetz gilt weiters nicht für die 
Beschäftigung von Dienstnehmer/innen, für die 
das Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kin-
dern und Jugendlichen 1987, BGBl. Nr. 599, gilt.

Abschnitt 2 
Arbeitszeit 

Begriffsbestimmungen

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist:

1.  Arbeitszeit die Zeit vom Dienstantritt bis zum 
Dienstende ohne die Ruhepausen;

2.  Tagesarbeitszeit die Arbeitszeit innerhalb  
eines ununterbrochenen Zeitraumes von  
24 Stunden;

3.  Wochenarbeitszeit die Arbeitszeit innerhalb 
des Zeitraumes von Montag bis einschließlich 
Sonntag.

Arbeitszeit

§ 3. (1) Die Tagesarbeitszeit darf 13 Stunden nicht 
überschreiten, soweit im folgenden nicht anderes 
bestimmt wird.

(2) Die Wochenarbeitszeit darf

1.  innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes 
von bis zu 17 Wochen im Durchschnitt 48 
Stunden und

2.  in den einzelnen Wochen des Durchrechnungs-
zeitraumes 60 Stunden nicht überschreiten, 
soweit im folgenden nicht anderes bestimmt 
wird.

(3) Im Rahmen seiner Mitwirkungsbefugnis bei der 
Arbeitszeitgestaltung hat das jeweils zuständige 
betriebliche Vertretungsorgan das Einvernehmen 
mit Vertreter/innen der betroffenen Dienstneh- 
mer/innen (§ 1 Abs. 2 Z 1 und 1a bzw. Z 2 bis 13), 
die den Verhandlungen beizuziehen sind, herzu- 
stellen.

(4) Durch Betriebsvereinbarung (Abs. 3) kann 

1.  der Durchrechnungszeitraum nach § 4 Abs. 1, 
4 und 5 auf bis zu 26 Wochen; 

2. für Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen iSd § 4 
Abs. 4a Z 1 und 2 bei Vorliegen von objektiven 
Gründen technischer oder arbeitsorganisato-
rischer Art der Durchrechnungszeitraum nach 
§ 4 Abs. 4 Z 2 auf bis zu 52 Wochen, 

a)  wenn die Betriebsvereinbarung keine Ar-
beitszeitverlängerung nach § 4 Abs. 4b 
zulässt, oder 

b)  im Falle des § 8 Abs. 3 ausgedehnt wer-
den. 

(4a) Fallen in einen Durchrechnungszeitraum nach 
§ 3 Abs. 2 oder § 4 Abs. 1 und 4 gerechtfertigte 
Abwesenheitszeiten, sind für die Berechnung der 
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit 

1.  wenn  die Diensteinteilung zum Zeitpunkt der 
Kenntnisnahme durch den Dienstgeber/die 
Dienstgeberin bereits getroffen wurde, die 
in der Diensteinteilung vorgesehene Arbeits-
zeiten heranzuziehen; 

2.  wenn  die Diensteinteilung zum Zeitpunkt der 
Kenntnisnahme durch den Dienstgeber/die 
Dienstgeberin noch nicht getroffen wurde, die 
tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten zu addie-
ren und durch die um die Ausfallstage redu-
zierte Wochenanzahl zu dividieren.

(5) In Krankenanstalten, deren Rechtsträger eine 
Gebietskörperschaft ist und in denen eine Perso-
nalvertretung eingerichtet ist, können Regelungen 
gemäß Abs. 4 im Einvernehmen mit der Personal-
vertretung getroffen werden.

Verlängerter Dienst

§ 4. (1) Werden Dienstnehmer/innen während der 
Arbeitszeit nicht durchgehend in Anspruch genom-
men, können durch Betriebsvereinbarung längere 
Arbeitszeiten zugelassen werden, wenn dies aus 
wichtigen organisatorischen Gründen unbedingt 
notwendig ist (verlängerte Dienste). Eine Verlänge-
rung ist nur insoweit zulässig, als die zu erwartende 
Inanspruchnahme innerhalb eines Durchrech-
nungszeitraumes von 17 Wochen im Durchschnitt 
48 Stunden pro Woche nicht überschreitet.

(1a) Wird von einer Arbeitszeitverlängerung nach 
Abs. 4b nicht Gebrauch gemacht, ist Abs. 1 zweiter 
Satz nicht anzuwenden. In diesem Fall sind verlän-
gerte Dienste nur zulässig, wenn durch entspre-
chende organisatorische Maßnahmen dafür gesorgt 
wird, dass den Dienstnehmern/Dienstnehmerinnen 
während der verlängerten Dienste ausreichende Er-
holungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

(1b) Bis zum Ablauf von drei Monaten nach der 
erstmaligen Betriebsaufnahme einer neu errichte-
ten Krankenanstalt nach § 1 Abs. 1 Z 2 oder 3, in 
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der noch kein Betriebsrat errichtet ist, sind verlän-
gerte Dienste nach Abs. 1 und 1a auch zulässig, 
wenn dies zunächst mit den Vertretern/Vertrete-
rinnen nach § 3 Abs. 3 und danach zusätzlich mit 
den einzelnen Dienstnehmern/Dienstnehmerinnen 
schriftlich vereinbart wurde. Die Vereinbarung mit 
den Vertretern/Vertreterinnen nach § 3 Abs. 3  
ist den in § 7 Abs. 4 des Arbeitszeitgesetzes, 
BGBl. Nr. 461/1969, genannten Einrichtungen zu 
übermitteln. Abs. 4a ist nicht anzuwenden. Diese 
Vereinbarungen werden mit Inkraftreten einer Be-
triebsvereinbarung nach Abs. 1 und 1a unwirksam, 
spätestens aber mit Auslaufen der Frist von drei 
Monaten ab erstmaliger Betriebsaufnahme. 

(1c) Dienstgeber/Dienstgeberinnen dürfen Dienst-
nehmer/Dienstnehmerinnen, die verlängerten 
Diensten nach Abs. 1b nicht zustimmen, gegenüber 
anderen Dienstnehmern/Dienstnehmerinnen nicht 
benachteiligen. Dieses Diskriminierungsverbot 
betrifft insbesondere die Begründung des Dienst-
verhältnisses, sämtliche Arbeitsbedingungen, die 
Verlängerung von Dienstverhältnissen, Entgeltbe-
dingungen, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
Aufstiegschancen und Beendigung des Dienstver-
hältnisses. 

(2) In Krankenanstalten, deren Rechtsträger eine 
Gebietskörperschaft ist und in denen eine Perso-
nalvertretung eingerichtet ist, können verlängerte 
Dienste unter den Voraussetzungen des Abs. 1 im 
Einvernehmen mit der Personalvertretung zugelas-
sen werden.

(3) Wurden in einer Krankenanstalt, deren Rechts-
träger eine Gebietskörperschaft ist und in denen ein 
Betriebsrat eingerichtet ist, verlängerte Dienste ge-
mäß Abs. 1 für Dienstnehmer/innen zugelassen, die 
in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis stehen, 
sind verlängerte Dienste im selben Ausmaß auch für 
Dienstnehmer/innen zulässig, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen.

(4) Wurden verlängerte Dienste nach Abs. 1 bis 3 
zugelassen, darf 

1.  die Dauer eines verlängerten Dienstes 25 
Stunden, 

2.  die Wochenarbeitszeit innerhalb eines Durch-
rechnungszeitraumes von 17 Wochen im 
Durchschnitt 48 Stunden, 

3.  die Arbeitszeit in den einzelnen Wochen des 
Durchrechnungszeitraumes 72 Stunden nicht 
überschreiten. 

(4a) Abweichend von Abs. 4 Z 1 darf die Dauer 
eines verlängerten Dienstes von 

1.  Ärzten/Ärztinnen, 

2.  Apothekern/Apothekerinnen gemäß § 1 Abs. 2 
Z 10 bis zum 31. Dezember 2017 32 Stunden, 
bei einem verlängerten Dienst, der am Vor-
mittag eines Samstages oder eines Tages vor 
einem Feiertag beginnt, 49 Stunden, und bis 
zum 31. Dezember 2020 für alle verlängerten 
Dienste 29 Stunden nicht überschreiten. 

(4b) Abweichend von Abs. 4 Z 2 kann durch Be-
triebsvereinbarung oder im Einvernehmen mit der 
Personalvertretung zugelassen werden, dass die 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit bis zum 31. 
Dezember 2017 60 Stunden und bis zum 30. Juni 
2021 55 Stunden betragen kann. Abs. 1b ist nicht 
anzuwenden. Eine solche Arbeitszeitverlängerung 
ist darüber hinaus nur zulässig, wenn auch der ein-
zelne Dienstnehmer/die einzelne Dienstnehmerin 
im Vorhinein schriftlich zugestimmt hat.

(5) Ab 1. Jänner 1998 dürfen innerhalb eines 
Durchrechnungszeitraumes von 17 Wochen im 
Durchschnitt höchstens zehn verlängerte Dienste 
pro Monat gemäß Abs. 1 geleistet werden. Diese 
Höchstanzahl vermindert sich

1.  ab dem 1. Jänner 2001 auf acht verlängerte 
Dienste und

2.  ab dem 1. Jänner 2004 auf sechs verlängerte 
Dienste. Abs. 1b ist nicht anzuwenden.

Durch Betriebsvereinbarung oder im Einvernehmen 
mit der Personalvertretung kann festgelegt wer-
den, dass bis zu acht verlängerte Dienste zulässig 
sind. Abs. 3 ist anzuwenden. Für die Berechnung 
zählt eine durchgehende Arbeitszeit von mehr als 
32 Stunden als zwei verlängerte Dienste.

(6) Durch Betriebsvereinbarung oder im Einverneh-
men mit der Personalvertretung kann festgelegt 
werden, dass abweichend von § 2 Z 3 als Wochen-
arbeitszeit die Arbeitszeit innerhalb eines anderen 
Zeitraumes von 168 aufeinander folgenden Stun-
den gilt. Eine solche Regelung muss einheitlich 
für sämtliche Dienstnehmer/innen einer Organi-
sationseinheit, die verlängerte Dienste leisten, ge-
troffen werden. Abs. 3 ist anzuwenden. Abs. 1b ist 
nicht anzuwenden.



175

Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz KA-AZG

Überstundenarbeit und vertragsrechtliche 
Bestimmungen

§ 5. (1) Überstundenarbeit liegt vor, wenn die Ta-
gesarbeitszeit acht Stunden bzw. bei einer ande-
ren Verteilung der Arbeitszeit innerhalb der Woche 
neun Stunden oder die Wochenarbeitszeit 40 Stun-
den übersteigt, soweit nicht durch Kollektivvertrag 
abweichende Regelungen getroffen werden. Für 
Krankenanstalten, für die mangels Bestehen einer 
kollektivvertragsfähigen Körperschaft auf Arbeit-
geberseite kein Kollektivvertrag abgeschlossen 
werden kann, können abweichende Regelungen 
durch Betriebsvereinbarung getroffen werden.

(2) Dienstnehmer/innen dürfen außerhalb der fest-
gelegten Arbeitszeiteinteilung zu Überstundenar-
beit nur herangezogen werden, wenn berücksichti-
gungswürdige Interessen der Dienstnehmer/innen 
der Überstundenarbeit nicht entgegenstehen.

(3) Für Überstundenarbeit gebührt ein Zuschlag 
von 50 vH. Der Berechnung dieses Zuschlages ist 
der auf die einzelne Arbeitsstunde entfallende Nor-
mallohn zugrunde zu legen.

(4) Die Bestimmungen der §§ 19c, 19d und 19g 
des Arbeitszeitgesetzes, BGBl. Nr. 461/1969, sind 
anzuwenden.

(5) Abs. 1 bis 4 gelten nicht für Dienstnehmer/in-
nen, die in einem Dienstverhältnis zu einer Gebiets-
körperschaft stehen. Dienstrechtliche Regelungen 
in Bundesgesetzen oder Landesgesetzen bleiben 
unberührt.

Abschnitt 2a 
Nachtarbeit

Definitionen

§ 5a. (1) Als Nacht im Sinne dieses Bundesgesetzes 
gilt die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr.

(2) Nachtdienstnehmer/innen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind Dienstnehmer/innen, die

1.  regelmäßig oder

2.  sofern durch Betriebsvereinbarung oder im 
Einvernehmen mit der Personalvertretung 
nicht anderes vorgesehen wird, in mindestens 
48 Nächten im Kalenderjahr während der 
Nacht mindestens drei Stunden arbeiten.

Untersuchungen

§ 5b. (1) Der/die Nachtdienstnehmer/in hat An-
spruch auf unentgeltliche Untersuchungen des Ge-
sundheitszustandes gemäß § 51 ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetz (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994, 
oder gleichartigen österreichischen Rechtsvor-
schriften, und zwar vor Aufnahme der Tätigkeit und 
danach in Abständen von zwei Jahren, nach Vollen-
dung des 50. Lebensjahres oder nach zehn Jahren 
als Nachtdienstnehmer/in in jährlichen Abständen.

(2) Abweichend von § 5a Abs. 1 und 2 gelten für 
den Anspruch auf Untersuchungen die folgenden 
Definitionen:

1.  als Nacht gilt die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 
06.00 Uhr;

2.  Nachtdienstnehmer/innen sind Dienstneh-
mer/innen, die regelmäßig oder in mindes- 
tens 30 Nächten im Kalenderjahr während der 
Nacht mindestens drei Stunden arbeiten.

Versetzung

§ 5c. Der/die Nachtdienstnehmer/in hat auf
Verlangen Anspruch gegenüber dem/der Dienst-
geber/in auf Versetzung auf einen geeigneten 
Tagesarbeitsplatz entsprechend den betrieblichen 
Möglichkeiten, wenn

1.  die weitere Verrichtung von Nachtarbeit die 
Gesundheit nachweislich gefährdet, oder

2.  die Bedachtnahme auf unbedingt notwendige 
Betreuungspflichten gegenüber Kindern bis zu 
zwölf Jahren dies erfordert, für die Dauer die-
ser Betreuungspflichten.

Recht auf Information

§ 5d. Der/die Dienstgeber/in hat sicherzustellen, 
dass Nachtdienstnehmer/innen über wichtige Be-
triebsgeschehnisse, die die Interessen der Nacht-
dienstnehmer/innen berühren, informiert werden.

Abschnitt 3 
Ruhepausen und Ruhezeiten

Ruhepausen

§ 6. (1) Beträgt die Gesamtdauer der Arbeitszeit 
mehr als sechs Stunden, so ist die Arbeitszeit 


